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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Sécurité extérieure

Ende August 2018 gelangte das BWL infolge einer Verwundbarkeitsanalyse zu
Cyberrisiken mit Empfehlungen, den sogenannten IKT-Minimalstandards, an die
Öffentlichkeit. Dabei standen lebenswichtige Branchen im Zentrum des Interesses,
namentlich die Stromversorgung, Trinkwasser- und Lebensmittelversorgung sowie auch
der Strassen- und Schienenverkehr. Besonders Betreiber von kritischen Infrastrukturen
sollen sich an diese Mindeststandards («IKT-Resilienz») halten, sie seien jedoch für alle
Unternehmen anwendbar. Über 100 konkrete Handlungsanweisungen in den Bereichen
Identifizieren, Schützen, Detektieren, Reagieren und Wiederherstellen waren zuhanden
der Betreiber ausgearbeitet worden. In Kooperation mit dem Verband Schweizerischer
Elektrizitätsunternehmen sei bereits ein Standard für die Strombranche erarbeitet
worden. Dieser Schritt war im Zuge der 2012 vom Bundesrat lancierten Nationalen
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS) unternommen worden. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 27.08.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Entraide judiciaire

Mit einer Motion verlangte Nationalrätin Dormann (cvp, LU) einerseits eine Ausdehnung
der von der Schweiz gewährten internationalen Rechtshilfe auf hierzulande nicht
strafbare Fiskal- und Währungsdelikte wie etwa Steuerhinterziehung oder
Devisenexporte. Zum anderen forderte sie eine Beschleunigung der Verfahren,
insbesondere durch eine Verlagerung der Kompetenzen von den Kantonen auf das
Bundesamt für Polizeiwesen. Der Bundesrat sprach sich – auch unter Berufung auf
bisherige Parlamentsentscheide – gegen den ersten Teil der Motion aus und verwies
beim zweiten Teil auf die bereits vorliegenden Vorschläge einer von ihm eingesetzten
Expertenkommission, welche weitgehend in dieselbe Richtung zielen. Der Nationalrat
folgte dem Vorsteher des EJPD und überwies den Vorstoss als Postulat. An einer Tagung
der Aktion «Schweiz ohne Fluchtgelder» informierte der Vizedirektor des Bundesamtes
für Polizeiwesen, Pierre Schmid, über den Stand der Vorarbeiten zu einer Revision des
Rechtshilfegesetzes. Als wesentliches Element ist eine Verfahrensbeschleunigung
vorgesehen, welche durch eine Reduktion der Anzahl Rekursmöglichkeiten während des
Verfahrens und einer restriktiveren Definition der Beschwerdelegitimation erreicht
werden soll. 2

MOTION
DATE: 16.12.1992
HANS HIRTER

Die Entwicklungshilfeorganisation «Erklärung von Bern» kritisierte den Vorschlag als
ungenügend. Insbesondere bemängelte sie, dass die Gewährung von Rechtshilfe auch in
Zukunft an die Strafbarkeit eines Verhaltens in der Schweiz gebunden ist; damit bleiben
Steuerhinterziehung (nicht aber Steuerbetrug) und Verstösse gegen nationale
Kapitalexportrestriktionen ausgeklammert. Kritik kam aber auch von den
Untersuchungsbehörden, welche befürchteten, dass die neue Prozedur immer noch zu
langsam für eine effektive Verbrechensbekämpfung sein werde. Der Staatsanwalt des
Kantons Genf forderte, zumindest für die Auslieferung von Bankauszügen und anderen
Dokumenten sämtliche Einsprachemöglichkeiten abzuschaffen. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.10.1995
HANS HIRTER

Bislang stützte sich der Bundesrat bei der Sperrung von Vermögenswerten auf das
verfassungsrechtlich verankerte Notrecht. Mit einem 2013 in die Vernehmlassung
geschickten Entwurf zu einem Gesetz über die Potentatengelder wollte der Bundesrat
nun eine klare Grundlage für die Sperrung und die Rückerstattung verbrecherisch
erworbener Vermögenswerte ausländischer Staatsmänner schaffen. Neben der
Kodifizierung der bisherigen Praxis sah der Entwurf eine beachtenswerte Neuerung vor:
Die Schweiz sollte auch ausserhalb des Rechtshilfegesuches dem Herkunftsstaat
Informationen über allfällige Bankkonten von gefallenen Potentaten liefern. Das
geplante Gesetz wäre das erste seiner Art weltweit. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.05.2013
NADJA ACKERMANN
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Droit pénal

Die Verfolgung der auf internationalem Niveau tätigen Kriminellen (namentlich im
Bereich des organisierten Verbrechens und der Wirtschaftskriminalität) wird durch die
kantonale Organisation der Polizei- und Justizbehörden erschwert. Der Ständerat hiess
deshalb – trotz föderalistischer Bedenken Danioths (cvp, UR) – eine Motion Rhinow
(fdp, BL) für eine Vereinheitlichung der Strafprozessordnung in der Schweiz gut. Der
Bundesrat hatte sich ursprünglich für die Umwandlung in ein Postulat ausgesprochen,
nachdem aber eine Expertengruppe ebenfalls Handlungsbedarf konstatiert hatte, war er
mit der Motionsform einverstanden. Er nahm den Vorschlag zudem in den
Vernehmlassungsentwurf für die Totalrevision der Bundesverfassung auf. Auch der
Nationalrat stellte sich hinter den Vorstoss und überwies zudem noch eine
gleichlautende Motion Schweingruber (fdp, JU) (Mo. 94.3181). Dieselbe Zielrichtung
verfolgen auch die im Berichtsjahr eingereichten Standesinitiativen der Kantone Basel-
Stadt, Basel-Land, St. Gallen und Solothurn. 5

MOTION
DATE: 10.04.1995
HANS HIRTER

Da die Ermittlungen bei grossen Wirtschaftsdelikten oft sehr umfangreich, komplex
und damit zeitraubend sind, beantragte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) mit einer Motion
eine Verlängerung der Verjährungsfristen für derartige Delikte, damit ein Strafprozess
überhaupt durchgeführt werden kann. Mit dem Einverständnis des Bundesrates
überwiesen beide Parlamentskammern den Vorstoss. 6

MOTION
DATE: 10.12.2009
HANS HIRTER

Im Anschluss an die Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930),
welche die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten forderten, gab
der Bundesrat eine Änderung des StGB in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht
nicht eine spezielle Verjährungsfrist für Wirtschaftsdelikte vor, sondern will die
Verjährungsfrist je nach Tatschwere erhöhen. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die beiden überwiesenen, inhaltlich identischen und auf das Grounding der Swissair
zurückgehenden Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930)
verlangten eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten. Weil in
den Vorstössen „Wirtschaftsdelikte“ nicht genauer definiert wurde, schlug der
Bundesrat eine allgemeine Verlängerung der Verjährungsfristen von sieben auf zehn
Jahre bei schwersten Vergehen, für die im Gesetz die Höchststrafe von drei Jahren
Freiheitsstrafe verhängt werden kann, vor. Dadurch sollte die Strafbehörde mehr Zeit
bei der Strafverfolgung erhalten. Im Ständerat wurden die vorgeschlagenen Änderungen
im StGB und im Militärstrafgesetz ohne Gegenstimme angenommen. Im Sommer
stimmte auch der Nationalrat mit 102 zu 78 Stimmen der Verlängerung der
Verfolgungsverjährung zu, wobei die Vorlage von der SVP und der FDP, die keinen
Handlungsbedarf sahen, bekämpft wurde. Die beiden Motionen wurden folglich
abgeschrieben. 8

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Keinen Erfolg hatte eine auf eine Erhöhung des Rechtsschutzes abzielende
parlamentarische Initiative Jositsch (sp, ZH). Der Vorstoss forderte, dass die Erfordernis
der Arglist beim Betrugstatbestand, welche dem Opfer eine Eigenverantwortung
auferlegt, eingeschränkt wird. Damit sollten schwächere Personen besser vor Betrügern
geschützt werden. Der Nationalrat sah jedoch mit Ausnahme der SP keinen
Handlungsbedarf und gab der Initiative keine Folge. 9

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.09.2013
NADJA ACKERMANN

01.01.65 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Sécurité intérieure

Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, insbesondere gegen den internationalen
Drogenhandel, hatte der Bundesrat bei der Verabschiedung des Geldwäschereiartikels
zusätzliche Massnahmen angekündigt. Im März gab er den Vorentwurf für eine weitere
Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung. Dieser sieht als wichtigste
Änderungen vor, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen bestraft
werden können, und dass der Begriff der kriminellen Organisation eingeführt wird.
Strafbar werden soll zudem nicht nur die Beteiligung an einer Organisation, welche
Verbrechen begeht, sondern ebenfalls deren Unterstützung. Der Bundesrat hofft, auf
diese Weise auch die Drahtzieher der internationalen Drogenmafia, welche ihre
Aktivitäten in der Regel hinter legalen Scheingeschäften verstecken, zur Rechenschaft
ziehen zu können. Das Projekt will zudem den Einzug von deliktisch erworbenem
Vermögen erleichtern. Schliesslich sollen die Mitarbeiter von Banken und
Finanzinstituten bereits dann vom Berufsgeheimnis entbunden werden, wenn sie den
Verdacht haben, dass ein Vermögen aus einem Verbrechen stammen könnte. 10

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.04.1991
HANS HIRTER

Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist
nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 11

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.01.1998
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm im Oktober die Beratung der Vorlage auf und schloss sie in der
Dezembersession mit der Annahme der Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung ab. Auf Antrag seiner
Kommission beschloss er ohne Gegenstimme Eintreten. In der Detailberatung
verschärfte er die Bedingungen, unter welchen die Bundesanwaltschaft bei Fällen von
organisiertem Verbrechen und schwerer Wirtschaftskriminalität ein Verfahren eröffnen
kann. Dies soll nicht generell bei landes- resp. kantonsüberschreitenden Delikten der
Fall sein, sondern nur dann, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen
Teil im Ausland begangen wurden resp. sich keinem Kanton schwerpunktmässig
zuordnen lassen. Als Neuerung gegenüber dem Regierungsprojekt kann die
Bundesgerichtsbarkeit auch dann begründet werden, wenn eine an sich zuständige
kantonale Behörde nicht über die Mittel verfügt, eine wirksame Strafverfolgung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.1998
HANS HIRTER
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durchzuführen. Ein von Rhinow (fdp, BL) und Schiesser (fdp, GL) eingebrachter Antrag,
die Strafverfolgung in diesen Fällen obligatorisch den Bundesbehörden zuzuweisen,
unterlag allerdings mit 25:11 Stimmen. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die
neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die zusätzlichen Bundeskompetenzen
bei einer Gegenstimme, diejenigen über die Organisation der Bundesrechtspflege
oppositionslos gut. 12

Bei der Schaffung von zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das
organisierte Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität schloss sich der Nationalrat
weitgehend den Beschlüssen der kleinen Kammer aus dem Vorjahr an. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen nahm er allerdings wieder eine gewisse Zentralisierung
vor, indem er bei ganz oder teilweise im Ausland oder in mehreren Kantonen
begangenen und infolge ihrer Komplexität eine einheitliche Untersuchungsführung
verlangenden Delikten für bestimmte Kategorien zwingend die Bundesgerichtsbarkeit
beschloss. Es betrifft dies Verbrechen krimineller Organisationen, Geldwäscherei,
Bestechung und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Wenn es sich hingegen
lediglich um Vermögensdelikte und Urkundenfälschungen handelt, soll die
Bundesanwaltschaft nur auf Verlangen der Kantone oder bei deren Nichttätigkeit den
Fall an sich ziehen dürfen. Damit soll verhindert werden, dass sich die Bundesbehörden
besonders attraktive Fälle herauspicken können. Die parallel zu diesen neuen
Bundeskompetenzen beantragte Entflechtung der Bundesanwaltschaft und der
Bundespolizei bzw. der Ausbau der Rechte der Beschuldigten und ihrer Verteidiger
hiess der Nationalrat diskussionslos gut. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Ständerat grundsätzlich dem nationalrätlichen Konzept an. Er verzichtete allerdings auf
das für ihn zu wenig eindeutige Kriterium der Komplexität eines Falls. Zusätzlich fügte
er ein, dass unkomplizierte Verfahren, bei denen zwar an sich eine
Bundesgerichtsbarkeit gegeben ist, zur Untersuchung, Anklage und Beurteilung an die
Kantone delegiert werden können. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Wintersession verabschiedet. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.12.1999
HANS HIRTER

Ein Gesetz soll präzisieren, wann Schweizer Behörden einem Unternehmen die
Bewilligung erteilen dürfen, mit ausländischen Behörden auch ausserhalb der Amtshilfe
zu kooperieren. In diesem Sinne hatte der Bundesrat in Erfüllung einer Motion der FDP
und in Reaktion auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen der
Eidgenössischen Räte vom 30. Mai 2010 betreffend „Die Behörden unter dem Druck der
Finanzkrise und der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA“ 2012 den Entwurf
für ein Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden und über
den Schutz der schweizerischen Souveränität (ZSSG) in die Vernehmlassung gegeben.
Nach dem Präzedenzfall des 2013 verstorbenen Rohstoffhändlers Marc Rich, erhielt das
Vorhaben den Spitznamen Lex Marc Rich. Das Gesetz soll insbesondere jene
Zusammenarbeit regeln, für die spezialgesetzliche oder staatsvertragliche
Bestimmungen fehlen. Weiter sind Massnahmen zum Schutz der Schweizer Souveränität
vorgesehen. Dazu gehören unter anderem die Blockierung des Zugangs zu
elektronischen Datenträgern oder die Unterstellung von Geschäftstätigkeiten eines
Unternehmens unter eine besondere staatliche Aufsicht. Bei der Vernehmlassung
wurde deutlich, dass die Bewertung des Vorhabens stark vom Steuerstreit mit den USA
beeinflusst und der Entwurf als Abwehrdispositiv gegen die USA wahrgenommen wurde.
Trotz der Kritik will der Bundesrat an seinem Vorhaben festhalten und dem Parlament
2014 einen überarbeiteten Gesetzesentwurf vorlegen. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Criminalité

Der Nationalrat stimmte dem neuen Gesetz bereits in der Wintersession ohne wichtige
Abänderungen zu. Umstritten war vor allem die Frage, ob,die von der Regierung
vorgeschlagene Uberführung der Sorgfaltspflicht ins Strafrecht einer Bestrafung von
fahrlässig begangenen Taten vorzuziehen sei. Die bürgerliche Ratsmehrheit entschied
sich gegen den Antrag der Linken für die bundesrätliche Lösung. Abgeordnete der SP
und des Freisinns setzten sich im weitern dafür ein, dass nicht nur natürliche, sondern
auch juristische Personen wegen Geldwäscherei bestraft werden können. Dass eine
derartige Neuerung gerade im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, das oft unter
der Tarnkappe von anonymen Firmen operiert, erforderlich sei, wurde nicht bestritten.
Bundesrat Koller und mit ihm eine knappe Ratsmehrheit waren jedoch der Ansicht, dass
die entsprechenden Bestimmungen sowie eine neue Definition des Begriffs "kriminelle
Vereinigung" unter Einbezug der neuen Erscheinungsformen des organisierten
Verbrechens in den Allgemeinen Teil des StGB gehören. Eine entsprechende Motion
Segond (fdp, GE) sowie ein Postulat der vorberatenden Kommission wurden ohne
Widerspruch überwiesen. 15

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 28.11.1989
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte im April die Botschaft für eine Änderung des Strafrechts im Bereich
der strafbaren Handlungen gegen das Vermögen und Urkundenfälschungen vor. Damit
leitete er nicht nur eine weitere Etappe der Strafrechtsreform ein, sondern ergänzte –
nach der Schaffung von Strafnormen gegen Insidergeschäfte und die Geldwäscherei –
auch das Konzept des Kampfs gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes
Verbrechen um ein weiteres Element. Während sich diese Revision bei einer Vielzahl
von Bestimmungen eher auf Redaktionelles beschränkt, werden im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung neue Straftatbestände geschaffen. Grundsätzlich
sollen neu auch Aufzeichnungen auf elektronischen Daten- oder Bildträgern als
Urkunden anerkannt werden. Das unberechtigte Eindringen in
Datenverarbeitungsanlagen (sogenanntes «Hacken») will der Bundesrat in Zukunft
ebenso bestrafen wie die unerlaubte Aneignung von Computerdaten (inkl. Programme)
oder deren Beschädigung. Von grosser Bedeutung für die Bekämpfung der
Wirtschaftskriminalität sind ebenfalls die neuen Vorschriften über betrügerische
Manipulationen von Datenverarbeitungsvorgängen, welche mit der Absicht
vorgenommen werden, sich selber oder andere zu bereichern.
Eine Anpassung des Strafrechts an die modernen Formen der Kriminalität stellen auch
die in derselben Botschaft enthaltenen neuen Bestimmungen über die missbräuchliche
Verwendung von Check- und Kreditkarten dar. Der Bundesrat schlägt vor, dass sich
künftig bereits strafbar macht, wer derartige Karten verwendet, obschon er
zahlungsunfähig oder -unwillig ist.

Die zuständige Nationalratskommission bezeichnete die Vorlage als notwendig und
dringlich und beschloss einstimmig, darauf einzutreten. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.06.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat zog die Konsequenzen aus den zum Teil massiven Kritiken am Vorentwurf
für ergänzende Massnahmen zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens.
Unbeschadet überstand die Vernehmlassung lediglich das Melderecht für
Bankangestellte und weitere mit der Vermögensverwaltung betraute Personen beim
Verdacht auf einen deliktischen Ursprung von Geldern. Hingegen beschloss der
Bundesrat, auf die radikalste Neuerung, die Einführung der Strafbarkeit von
Unternehmen, vorläufig zu verzichten. An der Einführung des Begriffs der «kriminellen
Organisation» und der Bestrafung derjenigen, welche sich an solchen Organisationen
beteiligen oder sie unterstützen, möchte der Bundesrat im Prinzip festhalten. Der
konkrete Wortlaut der Bestimmungen soll aber von einem Expertengremium ebenso
noch einmal überarbeitet werden wie die Bestimmungen zur Beschlagnahmung von
Erträgen aus kriminellen Aktivitäten. 17

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 10.12.1992
HANS HIRTER

In seiner Botschaft zu den ergänzenden Massnahmen gegen das organisierte
Verbrechen nahm der Bundesrat auch eine Beurteilung der aktuellen Bedeutung des
organisierten Verbrechens in der Schweiz vor. Als besonders gefährdet sieht er das
Umfeld der Finanzplätze an, wo bereits heute die angebotenen Dienstleistungen von
kriminellen Organisationen zum Geldwaschen verwendet werden. Der Grossteil der in
den letzten Jahren beschlossenen und neu vorgeschlagenen gesetzlichen Massnahmen
richtet sich denn auch gegen derartige Aktivitäten. Erste Anzeichen für das als

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.06.1993
HANS HIRTER
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besonders gefährlich erachtete Eindringen des organisierten Verbrechens in die
Unternehmen der legalen Wirtschaft seien hingegen erst im Bereich der kleinen
Gastronomiebetriebe und Modeboutiquen feststellbar. 18

Als Erstrat befasste sich der Nationalrat mit den vom Bundesrat 1991 vorgeschlagenen
Änderungen des Strafrechts in bezug auf nicht erlaubte Handlungen gegen das
Vermögen und auf das Fälschen von Urkunden. In der Eintretensdebatte begrüssten
sämtliche Fraktionen diese Rechtsanpassung an die neuen Formen der
Wirtschaftskriminalität. In der Detailberatung stimmte der Rat der von der Kommission
vorgeschlagenen weniger strengen Bestrafung von Personen, welche ohne
Bereicherungsabsichten in ein Computersystem eindringen (sog. Hacking) zu. Einen von
Vertretern der SP unterstützten Antrag auf vollständige Straffreiheit für derartige
Aktivitäten lehnte er hingegen ab. Mit Stichentscheid des Präsidenten abgelehnt wurde
auch ein von der SP, der GP, dem LdU und Teilen der CVP unterstützter Antrag, es dem
Richter zu erlauben, bei Bagatelldelikten von einer Strafverfolgung abzusehen (sog.
Opportunitätsprinzip). Im übrigen nahm der Rat eine Reihe von Korrekturen am
Regierungsentwurf vor, ohne allerdings Wesentliches zu verändern. Im Anschluss an
seine Debatte überwies der Nationalrat oppositionslos eine Motion (Mo. 93.3037),
welche die Vorlage eines Bundesgesetzes über die wirtschaftliche Strafrechtspflege in
Kriegszeiten verlangt. Der Ständerat stimmte den neuen Bestimmungen in der
Wintersession zu, schuf aber doch einige Differenzen zum Nationalrat. Insbesondere
nahm er als zusätzlichen strafbaren Tatbestand auch noch das Einschleusen von Viren
in Computersysteme sowie die Herstellung und Verbreitung derartiger Programme in
das Gesetz auf. 19

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 08.12.1993
HANS HIRTER

Der Bundesrat genehmigte ein Abkommen des Europarats zur Bekämpfung der
Korruption. Dieses hat zum Ziel, die entsprechenden Strafrechtsbestimmungen zu
harmonisieren und die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. Das Abkommen
geht weiter als die diesbezügliche OECD-Konvention; dank der im Jahr 2000 in Kraft
gesetzten neuen Korruptionsgesetzgebung entspricht das schweizerische Recht den
Grundsätzen dieses Europaratabkommens weitgehend. Was noch fehlt ist im
Wesentlichen die Strafbarkeit der von ausländischen Amtsträgern begangenen passiven
Bestechung. 20

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.02.2001
HANS HIRTER

Zusätzlicher strafrechtlicher Regelungsbedarf besteht weiterhin auf dem Gebiet der
sogenannten Internetkriminalität. Sowohl bei der Übermittlung unerlaubter
Darstellungen und Meinungsäusserungen (z.B. Gewalt, verbotene Pornografie,
rassistisches Gedankengut) als auch bei der Vermittlung von illegalen Geschäften (z.B.
Kinderhandel) bestand bisher rechtliche Unsicherheit über die Strafbarkeit des sog.
Access-Providers, also der Firma, welche den einzelnen Nutzern den Zugang zum
Internet ermöglicht. Die Frage nach deren rechtlicher Verantwortlichkeit ist
insbesondere auch deshalb von Bedeutung, weil sich die Inhaber von Internetseiten mit
in der Schweiz verbotenen Darstellungen und Angeboten meist nicht in der Schweiz
selbst befinden. Das Parlament überwies eine Motion Pfisterer (fdp, AG), welche in
allgemeiner Form eine international harmonisierte Regelung fordert. Der Nationalrat
hiess zudem eine Motion Aeppli (sp, ZH) gut, welche eine Zentralisierung der
Ermittlungen im Bereich der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet beim Bund
fordert. 21

MOTION
DATE: 20.09.2001
HANS HIRTER

Da einfacher Schmuggel (d.h. ohne Verbindung mit Urkundenfälschung und anderen
betrügerischen Handlungen) ähnlich wie Steuerhinterziehung in der Schweiz lediglich
als Übertretung und nicht als Straftat gilt, leisten die Behörden in diesen Fällen anderen
Staaten auch keine Rechtshilfe. Sie waren deshalb in letzter Zeit immer stärker unter
Beschuss der EU geraten und das Thema figurierte unter den Verhandlungswünschen
der EU für die nächste Runde von bilateralen Abkommen mit an vorderster Stelle. Der
Nationalrat gab in der Herbstsession einer parlamentarischen Initiative Pedrina (sp, TI)
Folge, welche eine Anpassung der Gesetze verlangt, um den Schmuggel, der heute in
der Regel Teil der organisierten Kriminalität darstellt, effektiver bekämpfen zu
können. 22

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.10.2001
HANS HIRTER
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Der Vollzug des seit 1998 auf sogenannte Finanzintermediäre (Treuhänder, Anwälte etc.)
ausgedehnten Geldwäschereigesetzes ergab weiterhin Probleme. Zum einen erwies
sich die Kontrollstelle des Bundes als personell unterdotiert. Der Nationalrat hiess
diskussionslos eine vom Bundesrat nicht bestrittene Motion Spielmann (pda, GE) für
eine ausreichende Dotierung gut, und er überwies diejenigen Teile einer Motion Grobet
(-, GE) in Postulatsform, welche die Ausgestaltung der Kontrollstelle für die Bekämpfung
der Geldwäscherei in eine verwaltungsunabhängige Instanz (analog zur
Bankenkommission) und eine bessere personelle Ausstattung verlangen. Zum anderen
empfahl ein Bericht der GPK-NR unter anderem die Einführung einer
Bagatellfallregelung, um eine Überflutung mit Verfahren zu vermeiden. Gegen
Jahresende setzte der Bundesrat eine Kommission ein, welche Vorschläge zur
Schaffung einer einheitlichen Kontrollbehörde für alle Bereiche des Finanzmarkts
erarbeiten soll. 23

MOTION
DATE: 05.10.2001
HANS HIRTER

Nachdem Ermittlungen der europäischen Polizeibehörde Europol ergeben hatten, dass
die Wettmafia auch in der Schweiz Sportspiele manipuliert hatte, schickte der
Bundesrat im Mai einen Entwurf für die Revision des Korruptionsstrafrechts in die
Vernehmlassung. Wie durch eine parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE)
gefordert, wird die Bestechung Privater neu als eigener Tatbestand im Strafgesetzbuch
und nicht mehr wie bisher im Gesetz über unlauteren Wettbewerb (UWG) verankert.
Dadurch sollen auch Korruptionsfälle, die nicht zu einer Marktverzerrung führen – unter
anderem eben jene im Sport – erfasst werden. Die Bestechung von Privatpersonen soll
neu von Amtes wegen und nicht mehr nur auf Gesuch hin verfolgt werden. Schliesslich
soll die Annahme eines nichtgebührenden Vorteils durch Amtsträger auch dann verfolgt
werden, wenn der Vorteil nicht dem Amtsträger selbst, sondern einer Drittperson
zugutekommt. Die strafrechtliche Verfolgung richtet sich jedoch jeweils nur gegen den
fehlbaren Funktionär. Obwohl also auch in Zukunft nicht der gesamte Verband
betroffen wäre, lehnte die FIFA die geplanten Änderungen ab. Mit der geplanten
Gesetzesänderung reagiert der Bundesrat auf verschiedene Vorstösse aus dem
Parlament sowie auf die Forderungen des Antikorruptionsgremiums des Europarates
(Greco).

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.05.2013
NADJA ACKERMANN

Der durch die Finanzkrise schärfer hervorgetretene Zusammenhang zwischen
Steuerdelikten und Geldwäscherei führte zu einer Teilrevision der Empfehlungen der
Groupe d’action financière (GAFI) im Jahre 2012. Damit der Schweizer Finanzplatz
GAFI-konform bleibt und nicht für kriminelle Zwecke missbraucht werden kann, waren
verschiedene gesetzliche Anpassungen nötig. Zum einen wurde eine Revision des
Geldwäschereigesetzes (GwG) angestossen, welche die Schweizer Meldestelle MROS in
die Lage versetzen soll, die bei ihr vorhandenen Finanzinformationen ebenfalls mit
anderen Meldestellen austauschen zu können. Laut Entwurf soll die Weitergabe der
Informationen nicht durch Originaldokumente, sondern durch Berichte erfolgen. Auf
der Basis dieser Berichte kann die Partnerbehörde entscheiden, ob ein Strafverfahren
eröffnet und die Schweiz um Rechtshilfe ersucht werden solle. Die MROS soll ihrerseits
auch bei dritten Finanzintermediären, d.h. bei solchen, die nicht selber eine
Verdachtsmeldung erstattet haben, Informationen einfordern können. Dies jedoch nur
unter der Bedingung, dass ein Erkenntniszusammenhang mit einer bereits erstatteten
Meldung bestünde. Nachdem der Ständerat 2012 die geplanten Änderungen ohne
Anmerkung gutgeheissen hatte, schuf der Nationalrat im Frühjahr 2013 eine kleine
Differenz bezüglich der Gründe für eine Auskunftsverweigerung. So wollte der
Nationalrat zusätzlich im Gesetz verankern, dass die Schweizer Meldestelle auf das
Ersuchen einer ausländischen Behörde nicht eingeht, wenn die nationalen Interessen
oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung beeinträchtigt würde. Der Ständerat
stimmte diesem sogenannten Ordre-public-Vorbehalt zu, so dass die
Gesetzesänderung in der Schlussabstimmung im Nationalrat mit 135 zu 54 und im
Ständerat mit 43 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen wurde. 24

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Die beschlossene Revision des Geldwäschereigesetzes stellte nur einen ersten Schritt
dar, auf den die Umsetzung weiterer GAFI-Empfehlungen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung von
Massenvernichtungswaffen folgen, die unter anderem auch Steuerdelikte thematisieren
werden. Im Dezember 2013 verabschiedete der Bundesrat eine entsprechende
Botschaft. Der Entwurf sah Anpassungen in folgenden sieben Themenbereichen vor:
Transparenz von juristischen Personen und Inhaberaktien, Pflichten von

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN
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Finanzintermediären, Klärung des Begriffs der politisch exponierten Personen (PEP),
Qualifizierung von schweren Steuerdelikten als Vortat zur Geldwäscherei, Verbot von
Barzahlungen von über CHF 100'000, Stärkung der Wirksamkeit von
Verdachtsmeldungen und schliesslich Sanktionen im Bereich der
Terrorismusfinanzierung. Die Vorlage wird im kommenden Jahr in den Räten behandelt
werden. 25

Trotz eines leichten Rückgangs war auch im Jahr 2013 die Anzahl der gemeldeten,
verdächtigen Vermögenswerte hoch. Ihr Umfang belief sich auf knapp drei Milliarden
CHF, wobei insgesamt 30 Verdachtsmeldungen Summen von über 10 Millionen CHF
betrafen. Meist handelte es sich bei der mutmasslich begangenen Vortat zur
Geldwäscherei um Betrug, wobei eine Zunahme von Computerbetrugsfällen
verzeichnet wurde. Die Abnahme der Fälle erlaubte eine vertiefte Analyse der
eingegangenen Verdachtsmeldungen und raschere und besser fundierte Meldungen an
die Strafverfolgungsbehörden. Dies hielt der im Mai 2014 veröffentlichte Jahresbericht
der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) fest. 26

AUTRE
DATE: 08.05.2014
NADJA ACKERMANN

Die Bestechung von Privatpersonen soll gleich jener von Amtspersonen als Offizialdelikt
in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden. Die 2010 im Anschluss an die Fifa-Affäre
eingereichte parlamentarische Initiative Sommaruga (sp, GE) wurde jedoch in der
Sommersession 2014 im Nationalrat mit 128 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung
abgeschrieben, da eine entsprechende bundesrätliche Vorlage zur Änderung des
Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes im Parlament hängig war. 27

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Die Revision des Geldwäschereigesetzes wollte der 2012 als Antwort auf die Finanzkrise
erfolgten Revision der Empfehlungen der Groupe d'action financière (GAFI) Rechnung
tragen und dafür sorgen, dass die schweizerische Gesetzgebung auch beim nächsten
Länderexamen 2015 GAFI-konform ist. Gleichzeitig sollten die Vorgaben des Global
Forum über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke berücksichtigt
werden. Zu diesem Zweck sah die Vorlage des Bundesrates Änderungsvorschläge in
sieben Themenbereichen vor: So sollten die Transparenz der Inhaberaktien bei
juristischen Personen sichergestellt, die Pflichten der Finanzintermediäre bei der
Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung von juristischen Personen konkretisiert
und schwere Steuerdelikte als Vortaten zur Geldwäscherei deklariert werden. Weiter
sollte der Begriff der politisch exponierten Personen (PEP) auf inländische Personen
ausgedehnt werden. Neu sollten zudem Barzahlungen bei Fahrnis- und
Grundstückkäufen im Wert von über CHF 100‘000 nicht mehr erlaubt sein. Der Teil, der
diesen Schwellenwert übersteigt, sollte künftig zwingend über einen Finanzintermediär
erfolgen, der dem Geldwäschereigesetz unterstellt ist. Schliesslich sollte die Meldestelle
für Geldwäscherei in ihren Kompetenzen gestärkt und die Umsetzung der UNO-
Sanktionen im Bereich Terrorismusfinanzierung (Resolution 1373) verbessert werden.

Bei den Beratungen des Bundesgesetzes zur Umsetzung der revidierten GAFI-
Empfehlungen schuf der Ständerat mehrere Differenzen zum Entwurf des Bundesrates.
So wollte die Mehrheit (25 zu 17 Stimmen) der kleinen Kammer, dass ein Steuerdelikt nur
dann als Vortat zur Geldwäscherei gilt, wenn die hinterzogenen Steuern CHF 300‘000
statt den vom Bundesrat vorgeschlagenen CHF 200‘000 pro Steuerperiode
übersteigen. Davon betroffen wären dann nur Steuerbetrüger, d.h. Urkundenfälscher.
Die Steuerhinterziehung sollte aus dem Geltungsbereich fallen. Einig mit dem
Bundesrat ging der Ständerat in der Ansicht, dass künftig Bargeldzahlungen von über
CHF 100‘000 nur noch über eine Bank abgewickelt werden könnten. Andererseits strich
der Ständerat äusserst knapp (mit 21 zu 20 Stimmen bei einer Enthaltung) die
Bestimmung, wonach die Verletzung der Meldepflicht bei Inhaberaktien bestraft würde
– dies, obwohl eine solche Regelung von der GAFI gefordert wurde. Schliesslich
verankerte der Ständerat die ausdrückliche Nennung von Personen mit führender
Stellung in internationalen Sportverbänden unter den politisch exponierten Personen
(PEP).

Weit weniger bundesratskonform zeigte sich der Nationalrat. In der Sommersession
nahm er zahlreiche Aufweichungen an der bundesrätlichen Vorlage vor, die der Schweiz
laut Bundesrätin Widmer-Schlumpf einen Platz auf der schwarzen Liste sichern würden.
Die gegnerische Mehrheit sah in der Vorlage eine „Generalverdachtsvorlage“, die durch
juristische Definitionen vergeblich Mängel auf organisatorischer und personeller Ebene

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2014
NADJA ACKERMANN
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zu beheben versuche. In dieser Stimmung wollte der Nationalrat zwar den Begriff der
politisch exponierten Personen ebenfalls auf das Inland und Personen in führender
Funktion in internationalen Sportverbänden ausdehnen, dabei aber gleichzeitig die
Mitglieder der Bundesversammlung, die ja keine Berufsparlamentarier seien, davon
ausnehmen. Weiter wollte die grosse Kammer aufgrund der Ablehnung der totalen
Überwachung aller Finanztransaktionen weder Barkäufe von über CHF 100‘000
verbieten noch volle Transparenz bei den Inhaberaktien herstellen. Schliesslich sollten
Banken nur dann den Verdacht auf schwere Steuerdelikte melden, wenn zusätzlich zum
Betrugstatbestand durch die Straftaten eine oder mehrere Steuerrückerstattungen
über CHF 200‘000 pro Steuerperiode bewirkt würden. In der Gesamtabstimmung
wurde die Vorlage mit 83 zu 54 Stimmen angenommen wobei sich jedoch 48 Mitglieder
aus SP und den Grünen ihrer Stimme enthalten hatten, da die „zerzauste“ Vorlage nicht
mehr GAFI-konform wäre.

Nun lag der Ball wieder beim Ständerat, der laut SP den Nationalrat „wieder auf den
Pfad der Tugend“ zurückbringen sollte. In der Tat übte der Ständerat Kritik an der
trotzigen Haltung des Nationalrates, welche die Reputation der Schweiz gefährde. Die
kleine Kammer hielt denn auch an der Mehrheit ihrer Beschlüsse fest. Nur bezüglich der
Frist, innerhalb derer die Geldwäschereimeldestelle eine Bank über die Weiterleitung
einer Verdachtsmeldung informieren muss, kam sie dem Nationalrat entgegen.
Betreffend die Bareinkäufe lehnte der Ständerat zwar einen Kompromissvorschlag, der
Barbezahlungen ab CHF 100‘000 bei bestimmten Händlern einer Identifikations- und
Dokumentationspflicht unterstellen wollte, ab, bekundete aber dennoch seine
Sympathien. Weiter wollte der Ständerat die Mitglieder der Bundesversammlung nicht
von den Bestimmungen über politisch exponierte Personen ausnehmen.

Die Differenzbereinigung setzte sich in der Wintersession harzig fort. Zwar verzichtete
der Nationalrat mit 122 zu 64 Stimmen bei der Transparenzpflicht für Inhaberaktien auf
einen Schwellenwert von CHF 250‘000 und stimmte mit 97 zu 83 Stimmen bei 6
Enthaltungen der ständerätlichen Definition der qualifizierten Steuerdelikte sowie mit
100 zu 83 Stimmen bei 1 Enthaltung der Zugehörigkeit der Bundesparlamentarier zu den
PEP zu. Bei dem Barzahlungsverbot hielt er jedoch nach einer ausgedehnten Diskussion
an seiner Position fest. Ebenso wollte er die Möglichkeit, betroffene Kunden nach einer
Verdachtsmeldung an die Geldwäschereibehörde informieren zu können, beibehalten.
Schliesslich sollen kirchliche Stiftungen weiterhin von der Eintragungspflicht ins
Handelsregister ausgenommen werden. Dabei gab eine Allianz aus SVP, FDP und einem
Teil der CVP den Ton an. Während die SVP jegliche Überregulierung ablehnte, strebten
die FDP und CVP die Note „genügend“ beim GAFI-Länderexamen an, welches im
Frühjahr 2015 stattfinden wird. Der Wille zur GAFI-Konformität wurde auch im
Ständerat deutlich. So stimmte die kleine Kammer den Vorschlägen des Nationalrats
betreffend die Handelsregistereintragungspflicht für kirchliche Stiftungen, den
Ausnahmen vom Informationsverbot im Meldesystem und der CHF 100‘000-Schwelle
für Barzahlungen bei Versteigerungen in Konkursverfahren zu. Hart blieb sie jedoch bei
der Abklärungs- und Meldepflicht für Händler bei Barzahlungen über CHF 100‘000.
Diese letzte Differenz konnte nicht bereinigt werden, da der Nationalrat unerwartet
zum Vorschlag des Bundesrats, d.h. zum Verbot von Bargeldkäufen über CHF 100‘000,
zurückkehrte. In der Einigungskonferenz fand jedoch klar die liberalere Fassung des
Ständerats die Mehrheit. Die Regelung, wonach Händlern bei Bargeldgeschäften ab CHF
100‘000 erhöhte Sorgfaltspflichten auferlegt werden, wurde schliesslich von beiden
Räten akzeptiert. Der Ständerat stimmte der Vorlage mit 37 zu 4 Stimmen bei 4
Enthaltungen und der Nationalrat mit 128 zu 62 Stimmen bei 5 Enthaltungen zu. Damit
konnte die umkämpfte GAFI-Vorlage vor dem Scheitern gerettet werden. 28
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Institutions et droits populaires

Administration judiciare

Internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und
Cyber-Crime würden nach neuen Strategien und Arbeitsmethoden für die
Bundesanwaltschaft rufen, denen aber gleichzeitig von der nationalen Strafrechts- und
Prozessgesetzgebung enge Grenzen gesetzt würden, hielt der Jahresbericht 2017 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) einleitend fest. Erschwerend
komme hinzu, dass die Behörde ihre Verfahren in einem stark politisierten Umfeld
führe und deshalb im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Die AB-BA habe sich im
Berichtsjahr vor allem auf systemische Probleme konzentriert. Unter anderem empfahl
sie einen Code of Conduct für ehemalige Mitarbeitende. Positiv beurteilte die
Aufsichtsbehörde, dass die operativen Abläufe gut funktionierten und die
Mitarbeitenden motiviert seien und Eigeninitiative zeigten. Die AB-BA ging im Bericht
zudem ausführlich auf den Fall «Daniel M.» ein, der von der GPDel untersucht wurde.
Weiter sei gegen Bundesanwalt Michael Lauber 2017 eine Disziplinarbeschwerde
eingereicht worden, auf welche die AB-BA laut Jahresbericht aber nicht eingetreten
war. 29

RAPPORT
DATE: 20.04.2018
MARC BÜHLMANN

Anfang November 2018 geriet Bundesanwalt Michael Lauber aufgrund verschiedener
Vorkommnisse im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der
Fédération Internationale de Football Association (Fifa) stark unter Druck. Das auch
international stark beachtete Strafverfahren war 2015 wegen Verdachts auf ungetreue
Geschäftsbesorgung, auf Geldwäscherei sowie auf die Gewährung unrechtmässiger
Vorteile zur Beeinflussung der Vergaben der Fussballweltmeisterschaften 2018 und
2022 an Mitglieder des Exekutivkomitees der Fifa gestartet worden. In der Zwischenzeit
hatte der Fall riesige Dimensionen angenommen: 25 hängige Strafverfahren,
Zusammenarbeit mit 15 Ländern, 45 Rechtshilfegesuche und 19 Terabytes an Daten,
wusste die NZZ zu berichten. 

Unter dem Namen «Football Leaks» enthüllte ein internationales Netzwerk im
November 2018, dass sich Lauber während des laufenden Verfahrens zweimal mit dem
im Februar 2016 zum neuen Fifa-Generalsekretär gewählten Gianni Infantino in einem
Restaurant in Zürich bzw. Bern getroffen haben soll. Praktisch gleichzeitig wurde
bekannt, dass der Abteilungsleiter «Wirtschaftskriminalität» der Bundesanwaltschaft
und Chefermittler im Fifa-Fall, Staatsanwalt Olivier Thormann, kurz vor
Veröffentlichung der Leaks vorsorglich freigestellt worden war. Verschiedene
Parlamentsmitglieder und auch die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-
BA) kündigten in der Folge an, die Hintergründe dieser Treffen und der Freistellung
abklären zu wollen. In den Medien wurden in der Folge zwei Fragen diskutiert: Weshalb
Thormann, der schliesslich nicht mehr auf seinen Posten zurückkehrte, trotz nicht
erhärtetem Verdacht gegen ihn suspendiert worden sei und weshalb die
«Standortbestimmungen mit Verfahrensbeteiligten», wie die Bundesanwaltschaft die
Treffen mit Infantino bezeichnete, ausserhalb der behördlichen Räumlichkeiten
stattgefunden hätten und nicht protokolliert worden seien. In einer Pressekonferenz
erklärte Lauber seine Treffen mit der Fifa-Führung. Es sei um eine Standortbestimmung
gegangen und um die Entwicklung einer Strategie für die Führung des Verfahrens. Die
Fifa sei Privatkläger und geschädigte Partei, daher sei es darum gegangen, abzuklären,
ob der Weltfussballverband auch unter Infantino kooperativ bleiben würde. Eine
Dokumentationspflicht gelte für solche koordinative und informelle Treffen nicht.
Hinsichtlich Thormann sei er von Amtes wegen verpflichtet gewesen, abzuklären, ob
dieser sich straffällig verhalten habe.

Die Medien berichteten trotz der Beteuerungen Laubers zunehmend skeptisch über die
Affäre. Die NZZ schrieb noch Ende 2018 etwa von einer «nebulösen Nähe» zwischen der
Fifa und der Bundesanwaltschaft. Ins mediale Fadenkreuz geriet dabei auch der
Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis und Jugendfreund des Fifa-Generalsekretärs,
Rinaldo Arnold, der laut NZZ die Treffen zwischen Lauber und Infantino eingefädelt und
dafür von Infantino verschiedene Gefälligkeiten erhalten haben soll. 

Eine neue Wendung erhielt die Geschichte Mitte April 2019. Das Verfahren gegen Arnold
wurde zwar eingestellt – die Geschenke im Gesamtwert von rund CHF 20'000 seien aus
einem freundschaftlichen Verhältnis heraus erfolgt –, im Rahmen der Untersuchungen
stiess man aber auf Daten, die auf ein drittes Treffen zwischen Lauber und Infantino im
Sommer 2017 in Bern hindeuteten, an dessen Inhalt sich aber niemand erinnern könne
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und das ebenfalls nicht protokolliert worden sei, so die NZZ. Auf die Frage der AB-BA im
November 2018, ob weitere Treffen stattgefunden hätten, habe Lauber mit «Nein, nie
auf Stufe Bundesanwalt» geantwortet, meldete der Tages-Anzeiger. Nicht nur diese
Aussage, sondern auch der Zeitpunkt des Treffens müsse auf Misstrauen stossen, so die
Medien. Rund ein halbes Jahr nach dem Treffen habe die Bundesanwaltschaft nämlich
die Ermittlungen gegen Infantino selber eingestellt, die diesen in seiner Rolle als
damaligen Uefa-Rechtschef betroffen und unter Korruptionsverdacht gestellt hätten.

Die AB-BA hatte in der Zwischenzeit die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
Lauber geprüft. Dieser setze nicht nur seine Karriere, sondern auch die millionenteuren
Ermittlungen und das Ansehen der Schweiz aufs Spiel, kritisierte Hanspeter Uster,
aktueller Präsident der AB-BA. Der Fifa-Komplex sei systemrelevant geworden. Zudem
könnten solche nicht protokollierte Treffen von den Verteidigern einer anklagenden
Partei als Befangenheit der Bundesanwaltschaft in einen Prozess eingebracht werden. 

In der Folge wurden die Kritiken mit der Wiederwahl Laubers für die Amtszeit 2020 bis
2023, die für die Sommersession 2019  geplant war, verknüpft. Verschiedene
Parlamentsmitglieder meldeten sich zu Wort. «Ein Bundesanwalt, der die Wahrheit
verschweigt oder der lügt, ist nicht tragbar», liess sich etwa Christa Markwalder (fdp,
BE) im Sonntags-Blick zitieren. Ein Bundesanwalt mit Gedächtnislücken sei nicht
haltbar, meinte auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) im «Blick». Lauber
bestätigte in einem Radiointerview, sich nicht mehr an das Treffen erinnern zu können
und beteuerte seine Absicht, zur Wiederwahl antreten zu wollen. 30

Ein Element im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der Fédération
Internationale de Football Association (Fifa) war das in den Medien so bezeichnete
«Sommermärchen-Verfahren» (Tages-Anzeiger), in welchem die Vergabe der
Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland untersucht und die Spitze des Deutschen
Fussballbundes angeklagt werden sollte. Dieses drohe aufgrund des schleppenden
Tempos der Bundesanwaltshaft zu verjähren, da die Verjährungsfrist 15 Jahre betrage.
Die strittige Zahlung, die im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand – dem Fifa-
Funktionär Mohamed bin Hammam sollen CHF 10 Mio. überwiesen worden sein, um ihn
günstig zu stimmen –, soll Ende April 2005 gemacht worden sein. Den in diesem
Zusammenhang stehenden, international hohe Wellen werfenden Untersuchungen
gegen Sepp Blatter, Franz Beckenbauer, die beiden Ex-Präsidenten des deutschen
Fussballbundes, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie gegen den
Generalsekretär des Deutschen Fussballbundes Horst Schmidt und den Schweizer Ex-
Fifa-Generalsekretär Urs Linsi drohten zudem Verzögerungen, weil aufgrund der
Treffen Laubers mit Infantino tatsächlich ein Ausstandsbegehren, also ein Verdacht auf
Befangenheit, beim Bundesstrafgericht eingereicht worden war. 
Darüber hinaus reichte Zwanziger bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen
Infantino wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung ein. Und auch Blatter gab bekannt,
rechtliche Schritte gegen seinen Nachfolger unternehmen zu wollen. 

Öl ins Feuer – so die NZZ – goss dann auch noch der ehemalige Präsident der Uefa,
Michel Platini. Er kolportierte via französische Medien, dass die Schweizer
Bundesanwaltschaft just in dem Moment ein Strafverfahren gegen Josef Blatter und ihn
eingeleitet habe – Platini stand unter Verdacht, von Blatter ein Honorar von CHF 2 Mio.
erhalten zu haben –, als Platini sich für die Präsidentschaft der Fifa beworben habe.
Zwei Monate vor der Eröffnung dieses Verfahrens habe ein Treffen zwischen
Bundesanwalt Lauber und Infantino stattgefunden – Infantino wurde später zum Fifa-
Präsidenten gewählt. In der Fachwelt wurde spekuliert, wie die Bundesanwaltschaft von
der Millionen-Zahlung, die Grundlage für die Einleitung des Strafverfahrens gewesen
war, Kenntnis haben konnte. Freilich räumte Platini ein, dass er keine Beweise habe.

Mitte Juni 2019 kam es dann zu «Laubers Waterloo», wie die Aargauer Zeitung titelte:
Das Bundesstrafgericht erklärte den Bundesanwalt rückwirkend auf 2016 für befangen
im Fifa-Fall. Lauber habe Verfahrensregeln verletzt und sich aktiv in laufende Verfahren
eingemischt, wobei der Zweck sowie Inhalt der Treffen zwischen Lauber und Infantino
nicht klar seien. Das Gebot der Gleichbehandlung aller Verfahrensbeteiligten sei
missachtet worden. Wenn solche Treffen, wie Lauber stets beteuert habe, einer
effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung dienen würden, dann müssten
sich diese auch in konkreten Verfahren niederschlagen, was bisher nicht der Fall sei, so
das Gericht in seiner Begründung. Da das Urteil rechtskräftig war, musste Lauber beim
Fifa-Dossier ab sofort in den Ausstand treten. Die Leitung des Verfahrens-Komplexes
werde vom stellvertretenden Bundesanwalt Jacques Rayroud übernommen, der kurz
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zuvor vom Parlament in seinem Amt bestätigt worden war. Ob und wie sich diese
«Schlappe» und dieses «Fiasko» (St. Galler Tagblatt) für den Bundesanwalt hinsichtlich
seiner auf den Herbst verschobenen Wiederwahl auswirken würde, wurde zur zentralen
Frage in den Medien. Die Stimmen, die seiner Bestätigung skeptisch gegenüberstünden,
würden sich mit dem Befangenheitsurteil wohl noch mehren, urteilte die NZZ. 

Doch die Geschichte war damit für Lauber noch nicht zu Ende. Er wehrte sich gegen
den Entscheid des Bundesstrafgerichts, indem er einem der drei urteilenden
Bundesrichter selber Befangenheit vorwarf. Lauber erkläre den Krieg, titelte Le Temps.
Auf das mit dem Vorwurf verknüpfte Revisionsgesuch ging dann die Berufungskammer
des Bundesstrafgerichts allerdings nicht ein – Befangenheitsentscheide seien keine
revisionsfähigen Urteile, so die gerichtliche Begründung –, so dass der
«Befreiungsschlag» zum «Rohrkrepierer» geworden sei, wie die Basler Zeitung Mitte
Juli kommentierte. 

Anfang August kam es dann zu ersten Anklagen gegen Spitzenfunktionäre aus dem
Sommermärchen-Fall. Angeklagt wurden Zwanziger, Niersbach, Schmidt und Linsi.
Ebenfalls angeklagt worden wäre Franz Beckenbauer. Da dieser aber aus
gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähig war, wurde das Verfahren gegen ihn
abgetrennt. Auch das Strafverfahren gegen Blatter wegen mutmasslicher ungetreuer
Geschäftsbesorgung lief parallel weiter. Im Blick wurde gemutmasst, dass Lauber mit
den Anklagen den «Befreiungsschlag» versuche, um seine «Karten auf eine Wiederwahl
im September zu verbessern». Weil die Wiederwahl schliesslich Ende September
gelang, wurde es in den Medien um die Fifa-Affäre bis Ende Jahr wieder still. 31

Politique étrangère

Relations avec d'autres Etats

L’arrestation du banquier Pierre Condamin-Gerbier pour espionnage économique, soit
pour avoir livré des informations sur des comptes non-déclarés aux mains de politiques
français, n’a pas arrangé les relations franco-suisses. Effectuée par le ministère de la
Confédération, cette arrestation a reçu le feu vert du Conseil fédéral et a ainsi mis de
l’huile sur le feu entre la Suisse et la France. Les parlementaires français ont même
dénoncé l’arrestation d’un « juste » par son voisin helvétique. 32

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 17.07.2013
EMILIA PASQUIER

Economie

Politique économique

Droit des sociétés

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 33

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.09.2009
HANS HIRTER

Le Conseil national a adopté le classement du postulat suite au rapport sur la
transparence dans le secteur des matières premières. 34
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Im Juni 2014 verkündete der Bundesrat, dass er mehr Transparenz im Schweizer
Rohstoffsektor wolle und entsprechende Bestimmungen in die Aktienrechtsrevision
einbauen werde, die er auf Ende Jahr in die Vernehmlassung zu schicken beabsichtigte.
Der bundesrätliche Bericht ging auf ein Postulat der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrats (APK-NR) und eine von insgesamt 17 Empfehlungen des Grundlagenberichts
Rohstoffe aus dem Jahr 2013 zurück. Im Bericht führte der Bundesrat aus, dass die
Schweiz als international führender Rohstoffhandelsplatz "eine besondere
Verantwortung" trage und mit einem Erlass von Transparenzbestimmungen zu
verantwortungsvollem Handeln innerhalb des Rohstoffsektors beitragen könne. Jedoch
dürfe, so der Bundesrat weiter, kein Wettbewerbsnachteil für Schweizer Unternehmen
entstehen, weshalb die Transparenzvorschriften multilateral abgestimmt zu sein hätten.
Entsprechend hielt der Bundesrat im Bericht fest, dass die im Rahmen der
Aktienrechtsrevision geplanten Vorschriften – analog zu den EU-Richtlinien – nur für
börsenkotierte sowie grosse, in der Rohstoffförderung tätige Unternehmen gelten
würden. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Regelungen sahen vor, dass Zahlungen,
die bei der Förderung von Rohstoffen an staatliche Stellen geleistet werden, jährlich
offengelegt werden müssen. 35

POSTULAT
DATE: 07.09.2015
DAVID ZUMBACH

Ordre économique

Die Schattenwirtschaft sei für die Schweiz ein untergeordnetes Problem und
zusätzliche Massnahmen zu ihrer Bekämpfung drängten sich zur Zeit nicht auf. Dies
geht aus einem Bericht hervor, den der Bundesrat im Auftrag des Parlaments
ausarbeiten liess. Mit einem geschätzten Anteil von drei bis sechs Prozent des
Sozialprodukts ist die versteckte Wirtschaft in der Schweiz von wesentlich geringerer
Bedeutung als in andern Industriestaaten. Als wichtige Gründe dafür gibt der Bericht
die im internationalen Vergleich massvolle Belastung der Erwerbstätigkeit durch
Steuern und Abgaben an. Zudem Sorgten Steuer- und Einwanderungsgesetze sowie
Arbeitsinspektorate für eine wirksame Bekämpfung. Allerdings wird auch die Gefahr
erwähnt, dass die erhöhte Regelungsdichte, wie sie zum Beispiel mit dem Ausbau der
Altersvorsorge und mit der neuen Umweltschutzgesetzgebung eingetreten ist, vermehrt
zum Ausweichen auf Erwerbstätigkeiten führen könnte, die vor dem Staat verheimlicht
werden, um Vorschriften und administrative Auflagen zu umgehen. 36

RAPPORT
DATE: 31.12.1987
HANS HIRTER

A travers un postulat, Luc Recordon (verts, VD) charge le Conseil fédéral de faire la
lumière et d'envisager des mesures au sujet du commerce de l'or produit en violation
des droits humains. Alors que le postulat a été repris par Liliane Maury Pasquier (ps, GE)
et que le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat, la chambre des cantons l'a
adopté à l'unanimité. 37

POSTULAT
DATE: 01.12.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

En s’appuyant sur le Rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme en Suisse, Ursula Schneider Schüttel (ps, FR)
a déposé un postulat qui demande au Conseil fédéral d’étudier les moyens existants
pour interdire le négoce ou la commercialisation, en Suisse, de matières premières
extraites en violation du droit international. Plus précisément, ce rapport pointait du
doigt les risques de blanchiment d’argent présent dans le secteur du négoce des
matières premières en Suisse. 
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a mentionné les nombreux plan d’actions et
rapports existants. Il a notamment cité le Plan d’action concernant la responsabilité
sociétale des entreprises (RSE) 2015-2019, le Plan d’action national pour la mise en
œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, le Rapport de base sur les matières premières et le rapport sur le postulat
15.3877. Il estime donc que de nombreux travaux aboutiront fin 2018 et qu’il n’est donc
pas nécessaire de programmer un rapport supplémentaire. Le Conseil national a rejeté
le postulat par 139 voix contre 33 et 20 abstentions. 38
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DATE: 05.06.2018
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A la suite du rapport sur le commerce de l'or produit en violation des droits humains,
le Conseil fédéral a préconisé un renforcement de la transparence, une
responsabilisation des chaînes d'approvisionnement, un encouragement d'un dialogue
multipartite et un renforcement de la coopération au développement. Ces quatre
mesures doivent permettre de soutenir une production d'or responsable au niveau
international. Le document «Position et plan d’action du Conseil fédéral concernant la
responsabilité des entreprises à l’égard de la société et de l’environnement» concrétise
ces mesures. Le débat a fait écho à l'initiative populaire sur les multinationales
responsables. 
Le postulat a été classé. 39

RAPPORT
DATE: 14.11.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Crédit et monnaie

Crédit et monnaie

Rétrospective annuelle 2019: Crédit et monnaie

L'année 2019 était l'occasion, pour la place financière helvétique, de «célébrer»
l'anniversaire des 10 ans de la fin du secret bancaire. Si le bilan est plutôt positif, les
acteurs du secteur notent surtout une refonte profonde des pratiques. L'un des
éléments clés de cette refonte est l'échange automatique de renseignements (EAR).
Alors que les premiers échanges ont été effectifs, de nouveaux accords ont été adoptés
par le Parlement. Parallèlement, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales a délivré la note «conforme pour l'essentiel» à la
Suisse, et les chambres fédérales ont adopté, après une conférence de conciliation, le
projet de loi pour la mise en œuvre des recommandations dudit Forum. Un rapport
devra d'ailleurs être établi sur la mise en œuvre de cette loi. Par contre, la modification
de la loi sur l'assistance administrative fiscale (LAAF) n'a pas convaincu les
parlementaires qui ont décidé de ne pas entrer en matière. Finalement, plusieurs
objets qui visaient un renforcement de la législation pour les transactions offshores, les
paradis fiscaux, les flux financiers déloyaux et illicites, et l'assistance à un délit fiscal
hors de Suisse, ont tous été rejeté par le Parlement qui estime que des mesures
unilatérales ne sont pas pertinentes pour cette thématique multilatérale. 

Deux tendances mondiales se sont imposées sur l'agenda de la politique financière
helvétique: la finance durable et les nouvelles technologies financières. D'abord, à la
suite de l'engagement de la Suisse dans les Accords de Paris, plusieurs parlementaires
ont souhaité favoriser la finance durable en optimisant les conditions-cadres, et
notamment la fiscalité. Ensuite, les nouvelles technologies financières, comme la
«blockchain», ont attisé de nombreux débats sous la coupole. Les parlementaires ont
notamment questionné l'adéquation d'objets procéduraux et judiciaires avec ces
nouvelles technologies, ou encore la possibilité de créer des comptes numériques
privés auprès des banques centrales. De plus, l'arrivée sur le marché bancaire
helvétique de néobanques, l'obtention des premières licences bancaires pour des
cryptobanques et le projet Libra ont fait couler beaucoup d'encre. L'évolution de la
FinTech sur la place financière helvétique sera probablement encore au coeur des
débats dans les années à venir. 

Trois modifications législatives majeures ont occupé les parlementaires. Premièrement,
les débats sur la modification de la loi sur les droits de timbres ont pu reprendre après
l'adoption, en vote populaire, du projet fiscal 17. L'objet a été discuté en commission.
La CER-CN a ainsi demandé, avant de se prononcer, un rapport sur les conséquences
financières d'une abolition du droit de timbre. Deuxièmement, la modification de la loi
sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP) a été adoptée par les
chambres fédérales. Troisièmement, les deux chambres ont apporté des modifications
à la modernisation de la loi sur le contrat d'assurance (LCA), après avoir classé la
révision totale de la LCA.

En dehors de la coupole fédérale, d'autres thématiques ont animé les débats.
Premièrement, la Banque nationale suisse (BNS) a mis en circulation les nouvelles
coupures de 100 et 1000 francs. Ces deux dernières mises en circulation pour la
nouvelle série de billets ont été l'occasion de débattre sur la disparition progressive de
l'argent liquide et les risques liés au blanchiment d'argent. Deuxièmement, la BNS a
maintenu le cap de sa politique monétaire expansionniste. Afin de faire face aux
fluctuations du marché, au franc fort et à la tendance internationale morose, elle a
également augmenté ses avoirs à vue. Les taux d'intérêts négatifs ont engendré une
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déferlante d'opinions d'économistes helvétiques. Ces opinions n'ont cessé de déferler
dans des sens contraires. Pendant ce temps, certaines banques commerciales ont
commencé à répercuter les taux négatifs sur leurs clients. Troisièmement, du côté des
banques commerciales, l'UBS a été condamnée, en première instance, a une amende
record de 3.7 milliards d'Euro dans son procès en France. Finalement, l'Union
européenne a mis fin à l'équivalence boursière avec la Suisse. Le sujet est désormais lié
aux discussions sur l'Accord-cadre.

Dans les journaux, la thématique «Crédit et monnaie» a représenté environ 5% des
articles mensuels. En 2019, un maximum de 7.5% d'articles ont été recensés en juillet.
Cette légère hausse est à mettre a crédit de la Banque nationale suisse (BNS) qui a
animé les débats avec de nombreuses discussions sur la force du franc et sur la baisse
des taux d'intérêts. Comme les débats sur les taux d'intérêts et le franc fort ont
continué d'occuper le haut de l'affiche sur la fin de l'année 2019, une légère hausse du
nombre d'articles est à signaler. Néanmoins, dans l'ensemble, l'année 2019 a été
légèrement moins riche en article -1.4% sur la thématique «Crédit et monnaie» que la
moyenne des autres années de la législature (2016-2018). 40

Régulation des marchés financiers

In der Frühjahrssession 2014 befasste sich der Ständerat nach 2010 erneut mit einer
Motion, die im Nachgang zur UBS-Rettung von seiner GPK-SR eingereicht worden war.
In der ursprünglichen Fassung verlangte der Vorstoss, dass systemrelevante
Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und Misswirtschaft straffähig sein
sollten, wenn sie massgeblich vom Staat unterstützt wurden. Nach geltendem Recht war
eine solche Straffähigkeit nur im Konkursfall vorgesehen. Der Nationalrat hatte die
Motion 2011 leicht abgeschwächt. Zusätzlich zur staatlichen Intervention sollte die
Notwendigkeit der Intervention durch Misswirtschaft verursacht worden sein,
andernfalls sollten die Unternehmen in Fällen von Gläubigerschädigung und
Misswirtschaft weiterhin nur im Konkursfall straffähig bleiben. Der Bundesrat
beantragte die Ablehnung der Motion. Er argumentierte, dass ein Strafbedürfnis nur
bestünde, wenn die Vermögen der Betroffenen zumindest gefährdet worden seien.
Gerade durch die staatliche Unterstützung wäre dies aber nicht gegeben, weshalb
unklar sei, welches Rechtsgut mit der Regelung geschützt werden sollte. Weiter würde
die Annahme der Motion zu einer Ungleichheit führen, weil private Interventionen nicht
zu einer Straffähigkeit führten, staatliche Unterstützung hingegen schon. Im Vergleich
mit Strafbestimmungen erachtete die Landesregierung präventive Massnahmen
(Verstärkung des Eigenkapitals, Erhöhung der liquiden Mittel) als besser geeignet, um
Unternehmen vor einer Staatsrettung zu bewahren. Der Ständerat folgte dieser
Argumentation nicht. Er war der Meinung, dass eine durch Misswirtschaft notwendig
gewordene Staatsrettung nicht sanktionsfrei bleiben dürfe. Der Kommissionssprecher
Hans Hess (fdp, OW) beurteilte die bundesrätliche juristische Argumentation zwar als
richtig, erachtete die Forderung der Motion aber hauptsächlich als rechtspolitisch
motiviert. Sie sei als „Ausdruck des Unbehagens“ gegenüber einer möglichen
Staatsrettung ohne strafrechtlicher Konsequenzen im Falle von Gläubigerschädigung
und Misswirtschaft zu verstehen. Mit deutlicher Mehrheit (33 zu 2 Stimmen bei 1
Enthaltung) entschieden sich die Kantonsvertreter/innen, die Motion an den Bundesrat
zu überweisen. 41

MOTION
DATE: 19.03.2014
FABIO CANETG

Compétitivité

Der Streit um den Rechtsanspruch der philippinischen Regierung auf die seit mehr als
sechs Jahren in der Schweiz blockierten CHF 500 Mio. des ehemaligen — und
inzwischen verstorbenen — Staatschefs Marcos und seiner Familie konnte immer noch
nicht beigelegt werden. Nachdem der philippinische Staatsanwalt Chavez kurz vor dem
Ablauf der vom Bundesgericht auf den 21. Dezember 1991 angesetzten Frist sechs Klagen
gegen Marcos Ehefrau Imelda eingereicht hatte, verlängerte die Zürcher
Bezirksanwaltschaft die Sperrung der Konten auf unbestimmte Zeit. 42
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Banques

Bei der Behandlung des Begehrens der philippinischen Regierung um Repatriierung der
vom ehemaligen Staatschef Marcos und seiner Familie auf Schweizer Bankkonten
angelegten Gelder konnten einige kleinere Fortschritte erzielt werden. Die Affäre ist
allerdings äusserst komplex, da Marcos zur Verschleierung seiner
Vermögensverhältnisse und Transaktionen eine Vielzahl von Gesellschaften und
Stiftungen verwendet hatte. Die Zürcher Behörden und danach auch das Bundesgericht
lehnten einige der rund dreissig Rekurse ab, welche Anwälte von Marcos und beteiligte
Banken gegen die Blockierung der Gelder eingereicht hatten. Die Behörden Genfs und
Freiburgs lieferten im Rahmen der internationalen Rechtshilfe der philippinischen
Justiz Akten aus. Die Justizbehörden der Vereinigten Staaten haben nun ihrerseits eine
Strafuntersuchung gegen Marcos in die Wege geleitet und von der Schweiz Rechtshilfe
zugesichert erhalten. 43

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 27.10.1988
HANS HIRTER

Gerade die verschärfte Sorgfaltspflichtregelung der schweizerischen Banken hat dazu
geführt, dass das Fürstentum Liechtenstein für Umgehungsgeschäfte attraktiver
geworden ist. Einige Anwälte, die den neuen Auflagen nicht Folge leisten wollten, haben
offenbar ihre Geschäftsbeziehungen zu Schweizer Banken sistiert und die ihnen zur
Verwaltung überlassenen Gelder im Nachbarland plaziert. Bundesrat Stich gab deshalb
bei der Bankenkommission eine diesbezügliche Untersuchung in Auftrag. Im Nationalrat
erkundigte sich Moritz Leuenberger (sp, ZH) beim Bundesrat mit einer Einfachen
Anfrage (A. 88.1074) nach den Möglichkeiten, Druck auszuüben, um zu verhindern, dass
in der Schweiz nicht mehr tolerierte Geschäfte über Liechtenstein — das als Währung
den Schweizer Franken verwendet — abgewickelt werden. Liechtensteins Regierung
reagierte auf diese Entwicklung und vereinbarte mit den Banken die Einführung einer
Sorgfaltspflichtregelung. Diese geht freilich weniger weit als die schweizerische, indem
die Anwälte die Namen ihrer Klienten weiterhin verschweigen dürfen. 44

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 05.10.1989
HANS HIRTER

Auch auf internationaler Ebene wurden die Anstrengungen zur Bekämpfung der
Geldwäscherei verstärkt. Die EG-Kommission legte einen Entwurf für eine
entsprechende Richtlinie vor, und eine internationale Expertenkommission, welche
1989 von den Staatschefs der sieben wichtigsten Industrieländer und der EG einen
entsprechenden Auftrag erhalten hatte, veröffentlichte ihren Bericht. Ihre
Empfehlungen, die von den Finanzministern der Industriestaaten — darunter auch der
Schweiz — im Sinne von völkerrechtlich nicht verbindlichen Mindeststandards
gutgeheissen wurden, sind in der Schweiz weitgehend erfüllt. Dies gilt insbesondere für
die Bereiche internationale Rechtshilfe und Banken; Lücken bestehen hingegen bei der
Anwendung der Vorschriften ausserhalb des Bankenbereichs, d.h. bei
Finanzgesellschaften. 45

DÉBAT PUBLIC
DATE: 11.05.1990
HANS HIRTER

Die neuen Strafnormen über die Geldwäscherei wurden auch vom Ständerat
verabschiedet und auf den 1. August in Kraft gesetzt. Als Ergänzung dazu empfahl eine
interdepartementale Arbeitsgruppe dem Bundesrat zusätzliche Massnahmen. Sie
sprach sich insbesondere für die Einführung einer Deklarationspflicht für grössere
Barbeträge an der Grenze aus. Zudem solle den Banken erlaubt werden, von sich aus
die Behörden über verdächtige Transaktionen zu informieren, ohne dass sie, wenn sich
der Verdacht als unbegründet herausstellt, wegen der Verletzung des Bankgeheimnisses
eingeklagt werden können. Zu dem als erforderlich erachteten Instrumentarium gegen
die Geldwäscherei gehören auch Vorschriften über die Einziehung von
Vermögenswerten und über die Strafbarkeit von kriminellen Organisationen.
Entsprechende Revisionen des Strafrechts waren im Berichtsjahr auf Verwaltungsebene
in Vorbereitung. 46

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 29.10.1990
HANS HIRTER

Am 23. August unterzeichnete die Schweiz als fünfzehnter Staat die Konvention des
Europarates über die Geldwäscherei. Diese Konvention verbessert namentlich die
Grundlagen der internationalen Zusammenarbeit. Die von ihr zudem definierten
nationalen Mindeststandards gegen das Waschen von deliktisch erworbenen Geldern
und für ihre Konfiskation werden gemäss EJPD vom schweizerischen Recht erfüllt. Als
Ergänzung der Massnahmen gegen die Geldwäscherei stellte der Bundesrat den Entwurf
für neue Strafnormen gegen das organisierte Verbrechen vor. 47

RELATIONS INTERNATIONALES
DATE: 23.08.1991
HANS HIRTER
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Der Streit um die seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz blockierten CHF 500 Mio.
des ehemaligen philippinischen Staatschefs Marcos und seiner Familie konnte noch
nicht abgeschlossen werden. Zuerst bestätigte das Bundesgericht seinen Entscheid aus
dem Vorjahr, dass die philippinischen Behörden bis zum 21. Dezember ein ordentliches
Verfahren gegen die Frau des inzwischen verstorbenen Marcos eröffnen müssen,
ansonsten die Blockierung aufgehoben werde. Mit dem Entscheid der philippinischen
Präsidentin Corazon Aquino, der Witwe Marcos die Wiedereinreise zu erlauben, wurde
ein wesentliches Hindernis für die Durchführung dieses Prozesses beseitigt. Am 4.
Oktober reichte der philippinische Generalstaatsanwalt Chavez, der im Verlaufe des
Jahres im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens weitere Bankdokumente aus der Schweiz
erhalten hatte, eine Klageschrift ein. In der Folge ersuchten die philippinischen
Behörden die Schweiz um eine Fristerstreckung, um der über die Zulassung der Klage —
und damit über die Prozesseröffnung — entscheidenden Amtsstelle genügend Zeit
einzuräumen. Der zuständige Zürcher Bezirksanwalt nahm dazu bis zum Jahresende
nicht Stellung; obwohl bis zum 21. Dezember der Prozess nicht eröffnet worden war,
gab er aber auch die blockierten Konten nicht frei. 48

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 19.12.1991
HANS HIRTER

Ebenfalls weiterhin auf schweizerischen Banken eingefroren blieben die seit 1986
blockierten Vermögenswerte des ehemaligen haitischen Diktators Duvalier. Das
damals von der neuen Regierung angekündigte Begehren um Rechtshilfe ist bis heute
nicht gestellt worden. 49

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 07.02.1996
HANS HIRTER

Ein US-Appellationsgericht in Kalifornien hiess die Rekurse der Schweizerischen
Kreditanstalt und des Schweizerischen Bankvereins gegen die 1995 von einem
Bezirksgericht verfügte Herausgabe von rund US$ 475 Mio an die Folteropfer des
Marcos–Regimes gut. In der Begründung übernahm die Rekursinstanz die
schweizerische Argumentation, dass für in der Schweiz eingefrorene Gelder nicht
amerikanische, sondern schweizerische Gerichte zuständig sind. Im Januar fanden in
Hongkong erstmals Gespräche zwischen der philippinischen Regierung, den Marcos-
Erben sowie Vertretern der Folteropfer des Marcos-Regimes statt, um einen Ausweg
aus dem Streit über die seit zehn Jahren in der Schweiz blockierten Gelder zu finden.
Die Initiative zu diesen Gesprächen, an denen auch Vertreter der Justizbehörden der
USA und der Schweiz teilnahmen, war von den Schweizer Grossbanken SKA und SBV
ausgegangen. Sie brachten aber keine Einigung. Gegen Jahresende tauchte ein neuer
Anspruchsberechtigter auf. Ein amerikanisches Gericht sprach einem offenbar von
Marcos beraubten philippinischen Schatzsucher eine Entschädigung von nicht weniger
als US$ 40.5 Mrd. zu. 50

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 29.10.1996
HANS HIRTER

Auch im Fall der wegen Korruption angeklagten ehemaligen pakistanischen
Ministerpräsidentin Benazir Bhutto gewährten die Schweizer Gerichtsbehörden
Rechtshilfe und blockierten die auf Schweizer Banken liegenden Vermögenswerte. Bis
Mitte Oktober konnten auf diversen Konten rund CHF 20 Mio. gesperrt werden.
Aufgrund eines 1991 eingeleiteten Rechtshilfeverfahrens hat die Schweiz der Republik
Mali CHF 3.9 Mio. überwiesen, die der ehemalige Präsident Moussa Traoré auf
Schweizer Bankkonten deponiert hatte. Aussergewöhnlich an diesem Fall war, dass die
Schweiz im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit die Anwaltskosten Malis
übernommen hatte. Auf Beschluss des Bundesgerichts wurde ebenfalls eine erste
Tranche von US$ 120 Mio. aus den seit 1986 in der Schweiz blockierten Vermögensteilen
von Ex-Präsidenten Ferdinand Marcos an die philippinischen Behörden überwiesen;
weitere Konten sollen 1998 freigegeben werden. Diese Rückerstattung erfolgte, obwohl
die philippinische Justiz noch kein rechtsgültiges Urteil in bezug auf das illegale
Zustandekommen des Marcos-Vermögens gefällt hat. Das Bundesgericht begründete
seinen Entscheid mit einer Auslegung des neuen Rechtshilfegesetzes. Es entspreche
dessen Sinn und Geist, bei offensichtlich unrechtmässig erworbenen Geldern so zu
verfahren, wenn der Empfängerstaat ein späteres faires Gerichtsverfahren garantieren
könne. 51

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 13.12.1997
HANS HIRTER
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Die Affäre um die Rückführung der in der Schweiz seit mehr als einem Jahrzehnt
blockierten Vermögenswerte des philippinischen Ex-Präsidenten Marcos näherte sich
ihrem Abschluss. Zu Jahresbeginn publizierte das Bundesgericht seinen Entscheid über
die Überweisung von weiteren rund CHF 540 Mio. auf ein Sperrkonto in Manila. Das BAP
wurde vom Gericht angewiesen, die Überweisung vorzunehmen, wenn die
philippinischen Behörden die Erfüllung der schweizerischen Bedingungen
(insbesondere Garantie für die Durchführung eines ordentlichen Prozesses zur
Einziehung und Verteilung sowie Berichterstattung über die Entschädigungen für
Folteropfer) zusichern. Nachdem das BAP die Zusicherungen akzeptiert hatte, wurden
auf seine Weisung die Gelder in zwei Tranchen im April und, nachdem das
Bundesgericht noch die letzten dagegen eingereichten Beschwerden abgelehnt hatte,
im Juli in die Philippinen überwiesen. 52

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 21.07.1998
HANS HIRTER

Die Anpassungen im Steueramtshilfegesetz wurden 2014 vom Ständerat (Zweitrat)
behandelt. Die grosse Kammer hatte das Geschäft bereits 2013 diskutiert und mit
wenigen Anpassungen gutgeheissen. Die Vorlage wollte, in Erfüllung einer Empfehlung
des Global Forum, die Vorinformation von beschwerdeberechtigten Personen in Sachen
Amtshilfe einschränken. Diese sollte nach nationalrätlicher Version in Ausnahmefällen
nicht vorgenommen werden dürfen. Im Speziellen sollten die betroffenen Personen
nicht vorinformiert werden, wenn der Zweck der Amtshilfe und deren Erfolg kumulativ
gefährdet war. In dieser Präzisierung hatte der Nationalrat eine Differenz zum
Bundesrat geschaffen, der eine „oder“-Regelung vorgeschlagen hatte. Im Ständerat war
Eintreten unbestritten. Ebenso wurden vergleichsweise weniger weitreichende
Änderungsvorschläge des Bundesrats (betreffend Kompetenz zur Festlegung des Inhalts
einer Gruppenanfrage) und des Nationalrats (Präzisierung der Definition von
Gruppenersuchen) ohne Gegenantrag bestätigt. Zu reden gab einzig die Bestimmung
betreffend der nötigen Bedingungen zur Ausnahme von der Vorinformation. Nach
bundesrätlichem Vorschlag sollte von der Vorinformation abgesehen werden, wenn
entweder der Zweck oder der Erfolg der Amtshilfe durch die Vorinformation gefährdet
waren. Wie der Nationalrat wollte die Kleine Kammer jedoch an der etwas restriktiveren
Formulierung („und“) festhalten. Bundesrätin Widmer-Schlumpf plädierte auch im
Ständerat für den „oder“-Wortlaut. Materiell mache es zwar keinen Unterschied, wie die
Regelung formuliert sei. Der „oder“-Wortlaut sei aber zu bevorzugen, weil er dem
internationalen Standard entspreche und deshalb sicherstellen würde, dass die
schweizerischen Regelungen als OECD-konform beurteilt würden. Der Ständerat folgte
dieser Argumentation nicht und bestätigte die nationalrätliche Version mit
Stichentscheid des Präsidenten. Darauf nahmen die Kantonsvertreter die Vorlage in der
Gesamtabstimmung mit 34 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung an. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft einzig gegen den Willen der SVP mit 137 zu
56 Stimmen bei 3 Enthaltungen im Nationalrat und mit 39 zu 3 Stimmen im Ständerat.
Mit der Annahme der Gesetzesrevision schufen die eidgenössischen Räte die
Voraussetzungen zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review des Global Forum
(wenngleich mit Einschränkungen, weil der verabschiedete Text nicht exakt den
internationalen Standards entsprach). Zum Übertritt in Phase 2 des Peer-Review
musste mindestens eine der drei Empfehlungen des Global Forum von 2011
(Einschränkung der Vorinformation in Amtshilfesachen, Vergrösserung der Anzahl
Doppelbesteuerungsabkommen nach OECD-Standard und Identifikation des Halters
von Inhaberaktien) erfüllt sein. Für das Bestehen der Phase 2 mussten alle drei
Empfehlungen umgesetzt werden. 53

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.03.2014
FABIO CANETG

Der Bundesrat gab im April 2014 die Erarbeitung einer Botschaft zur Revision des
Steuerstrafrechts in Auftrag. Diese stützte sich auf eine bereits 2013 abgeschlossene
Vernehmlassung. Kernstück der Vorlage sollte die Abschaffung des eigenständigen
Straftatbestands des Steuerbetrugs bilden. Der Bundesrat sah vor, Steuerbetrug neu als
qualifizierte Steuerhinterziehung zu handhaben, wodurch unter anderem
Doppelverfahren vermieden werden sollten. Aufgrund des erweiterten Zugangs zu
Bankdaten für Behörden kam die erwartete Gesetzesänderung einer Aufweichung des
inländischen Bankgeheimnisses gleich. Das Parlament konnte sich bis zum Jahresende
2014 noch nicht zur Vorlage äussern. Die mit dem Geschäft zusammenhängende Motion
Schweiger (fdp, ZG) war am Jahresende formell weiterhin beim Bundesrat pendent. 54

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 02.07.2014
FABIO CANETG
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Konträr zur internationalen Entwicklung in Richtung automatischen
Informationsaustauschs (siehe oben, MCAA) und entgegen der Tendenz zur
Aufweichung des Bankgeheimnisses auch im Inland (siehe oben, Revision des
Steuerstrafrechts) kam am 23.10.14 die Volksinitiative „Ja zum Schutz der
Privatsphäre“ mit 117‘596 gültigen Unterschriften zustande. Das Begehren forderte den
Schutz der finanziellen Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger und gab vor, unter
welchen Umständen ein Finanzintermediär Daten an Behörden weitergeben durfte.
Nach Vorstellung der Initianten (unter ihnen die SVP, die FDP und die CVP) sollte dies
nur im Rahmen eines Strafverfahrens und auf Geheiss eines Gerichts möglich sein. Das
Parlament behandelte die Initiative bis zum Jahresende 2014 noch nicht. 55

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 23.10.2014
FABIO CANETG

Wie erwartet präsentierte der Bundesrat im Berichtsjahr 2014 keine Vorlage betreffend
erweiterte Sorgfaltspflichten zur Verhinderung der Annahme unversteuerter Gelder
(„Weissgeldvorlage“). Die Landesregierung hatte 2013 angekündigt, eine solche Vorlage
koordiniert mit dem Abschluss von Abkommen über den automatischen
Informationsaustausch präsentieren zu wollen. 56

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 31.12.2014
FABIO CANETG

Finances publiques

Impôts directs

Im November 2016 legte der Bundesrat eine Botschaft zum Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen vor, welche die Motion Luginbühl (bdp,
BE) umsetzte. Der Motionär hatte verlangt, dass Bussen mit Strafzweck steuerlich nicht
abziehbar, also nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören sollten. Der
Bundesrat ergänzte diese Regelung in seiner Botschaft um die Nichtabzugsfähigkeit von
Bestechungszahlungen an Private – eine solche Regelung für Zahlungen an Amtsträger
war bereits in Kraft – sowie um Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten oder
um Gegenleistungen für die Begehung von Straftaten, sofern diese Zahlungen nach
schweizerischem Recht strafbar sind. Bezüglich letzteren Straftaten erwähnte der
Bundesrat in der Botschaft zum Beispiel Terrorismusfinanzierung oder die Miete von
für strafbare Tätigkeiten verwendeten Räumen. Diese Aspekte waren bisher nicht
ausdrücklich geregelt gewesen. Gewinnabschöpfende Sanktionen ohne Strafzweck
sollten auch weiterhin abzugsfähig bleiben. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage als Erstrat. Dabei
schlug die WAK-SR mit einem Änderungsantrag vor, die vom Bundesrat vorgeschlagene
Regelung abzuschwächen: Vom Ausland verhängte Bussen sollen weiterhin steuerlich
abzugsfähig bleiben. Gegen diese „Subventionierungsvorlage für kriminelle
Unternehmen“, wie es Christian Levrat (sp, FR) nannte, wehrte sich eine
Kommissionsminderheit heftig. Levrat kritisierte, dass die Vorlage ursprünglich zum Ziel
hatte, Rechtssicherheit zu schaffen und die Abzugsfähigkeit von Bussen zu
unterbinden. Da das Bundesgericht in der Zwischenzeit in einem Urteil die
Forderungen des Motionärs bestätigt hatte (2C_916/2014, 2C_917/2014), sei die Vorlage
eigentlich gar nicht mehr nötig. Die WAK-SR bediene sich dieser jetzt aber, um das
Gegenteil zu erreichen, nämlich eine Abschwächung des geltenden Rechts. Es könne
nicht sein, dass der Bund zum Beispiel einen Fünftel der US-Bussen gegen die
Schweizer Banken übernehmen müsse. Auch der Motionär liess kein gutes Haar am
Antrag der Kommissionsmehrheit, der „die Zielrichtung des ursprünglichen Auftrages“
untergrabe. Dadurch würden Unternehmen geradezu eingeladen, Gesetze zu brechen,
was im Extremfall als Wettbewerbsnachteil für gesetzestreue Unternehmen verstanden
werden könne. 
Ruedi Noser (fdp, ZH) bezeichnete die Argumentation der Minderheit als populistisch.
Man dürfe nicht nur die internationalen Grosskonzerne vor Augen haben, sondern
müsse auch an die KMU denken, die durch eine solche Busse Konkurs gehen können. In
der Schweiz gelte das Prinzip der Besteuerung nach Leistungsfähigkeit. Wenn ein
Unternehmen also kein Geld mehr habe, könne es auch nicht besteuert werden. Das sei
nur fair, zumal der Fiskus auch auf illegal entstandenen Gewinnen Steuern erhebe.
Zudem komme es bei den „täglichen Arbeiten des Unternehmers“ im Ausland zu
unrechtmässigen oder unverhältnismässigen Bussen, daher müsse man jeweils die
Umstände der Bussen mitberücksichtigen. In der Folge entbrannten heftige
Diskussionen um die Frage, inwiefern der Ordre-public-Vorbehalt – gemäss welchem
Bestimmungen ausländischen Rechts nicht angewendet werden können, wenn das
Ergebnis gegen das Rechtsgefühl des schweizerischen Rechts verstösst – die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 07.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Unternehmen bei Annahme der Vorlage vor unrechtmässigen oder
unverhältnismässigen Bussen schützen würde. 
Finanzminister Maurer fasste die Situation des Ständerates zusammen: Entweder man
akzeptiere, dass möglicherweise unrechtmässige Bussen nicht abgezogen werden
könnten oder dass Bussen mit strafrechtlichem Hintergrund weiter abzugsfähig seien.
Anfänglich seien jedoch in der Kommissionsberatung während sechs Stunden acht
weitere Varianten diskutiert worden, die Kommissionsmehrheit habe sich aber am
Schluss für die „Alles-oder-nichts“-Variante, wie es Roberto Zanetti (sp, SO)
bezeichnete, entschieden. Mehrfach äusserten die Ständerätinnen und Ständeräte
jedoch die Hoffnung, die Schwesterkommission könne allenfalls später eine bessere
Lösung präsentieren. 
Nach ausführlicher Debatte wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. Da die
Detailberatung bereits im Rahmen der Eintretensdebatte vorweggenommen worden
war, ging der Rat gleich zu den Detailabstimmungen über. Umstritten waren dabei nur
die Abzugsmöglichkeiten für Bussen aus dem Ausland, wobei sich die Minderheit mit 28
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung durchsetzte. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat den bundesrätlichen Vorschlag mit 30 zu 6 Stimmen bei fünf Enthaltungen
an; Bussen aus dem Ausland sollen folglich genauso wenig abzugsfähig sein wie Bussen
aus der Schweiz. 57

In der Herbstsession 2018 setzte sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über die
steuerliche Behandlung finanzieller Sanktionen auseinander. Die Mehrheit der WAK-
NR hatte zuvor einige Änderungen zur ständerätlichen Version beantragt. Besonders
umstritten war in der Eintretensdebatte die Frage der Nichtabzugsfähigkeit von
Aufwendungen zur Ermöglichung von Straftaten, zum Beispiel Terrorismusfinanzierung
oder die Miete von für strafbare Tätigkeiten verwendeten Räumen. Hierbei
befürwortete die Kommission eine Beibehaltung des Status Quo, da derartige
Aufwendungen in der Praxis kaum identifiziert werden könnten. Deshalb solle die
Klärung dieser Frage dem Bundesgericht überlassen werden, erklärte
Kommissionssprecher Feller (fdp, VD). Eine Minderheit Müller Leo (cvp, LU) beantragte
eine Zustimmung zur ständerätlichen Version und damit die ausdrückliche Regelung der
Frage innerhalb des Gesetzes. Minderheitssprecher Müller betonte, dass es nicht sein
könne, dass Terrorismusfinanzierung womöglich von den Steuern abgezogen werden
könne. Dies schien den gesamten Nationalrat zu überzeugen, mit 182 Stimmen folgte er
einstimmig der Minderheit und bereinigte die Differenz. 
Des Weiteren beabsichtigte die Kommission, Schadenersatzzahlungen und
vergleichbare Leistungen generell abzugsfähig zu machen, es sei denn, es liegt ein
gerichtlich festgestelltes vorsätzliches Verhalten vor. Fahrlässige oder grobfahrlässige
Zahlungen sollen folglich von den Steuern abgezogen werden können. Damit würden
gemäss Minderheitssprecher Müller jedoch mehr Abzüge zugelassen als in der aktuellen
Rechtspraxis. Der Rat stimmte dem Kommissionsantrag mit 94 zu 88 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. 
Auch eine Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Strafen, welche
neben Müller auch Finanzminister Maurer deutlich kritisierte, nahm der Rat mit 94 zu
88 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Demnach sollen nach dem Willen des Nationalrats
ausländische Bussen weiterhin abgezogen werden können, wenn sie gegen den
schweizerischen Ordre public verstossen, wenn eine entsprechende in der Schweiz
begangene Handlung nicht strafbar wäre oder wenn die Busse das Höchstmass der
Sanktion nach schweizerischem Recht übersteigt – in letzterem Fall wäre die Differenz
zwischen Schweizer Höchstmass und tatsächlicher Busse abziehbar. 
Mit 129 zu 47 Stimmen (bei 9 Enthaltungen) nahm der Nationalrat die Vorlage in der
Gesamtabstimmung an. 58

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Nationalrat bezüglich des Bundesgesetzes über die steuerliche
Behandlung finanzieller Sanktionen entgegen dem ersten Entscheid des Ständerats
einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen unter gewissen
Bedingungen zugestimmt hatte, präsentierte die WAK-SR Anfang 2019 diesbezüglich
einen neuen Vorschlag: Ausländische Bussen sollen nur dann abzugsfähig sein, wenn
die Sanktionen gegen den schweizerischen Ordre public verstossen oder die der
Sanktion zugrunde liegenden Handlungen auf gutem Glauben beruhten. Martin Schmid
(fdp, GR) erklärte für die Kommission, dass man die Meinung des Nationalrats teile, dass
für Zahlungen aufgrund von willkürlichen und unfairen ausländischen Gerichts- oder
Verwaltungsentscheiden – zum Beispiel wenn elementare Verfahrensgrundsätze der
EMRK oder des Uno-Paktes verletzt wurden – die Möglichkeit eines Abzugs von den

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Steuern geschaffen werden solle. Man habe daher eine «Zwischenvariante» zwischen
den Versionen des Bundesrates und des Nationalrates vorgeschlagen, bei der es jedoch
an den juristischen oder natürlichen Personen liege, solche Verfahrensmängel oder ein
Verhalten nach gutem Glauben gemäss Artikel 3 ZGB nachzuweisen. Anita Fetz (sp, BS)
reichte einen Rückweisungsantrag an die Kommission ein. Sie erklärte, dass sich
Juristinnen und Juristen ausserhalb der Bundesverwaltung – im Unterschied zu ihren
Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Verwaltung – nicht einig gewesen seien, wie die
Klausel bezüglich des «guten Glaubens» genau zu interpretieren sei, da sie viel
Ermessensspielraum lasse. Deshalb solle die Kommission diesen Aspekt nochmals
besprechen und falls nötig präzisieren. Zusätzlich wies sie darauf hin, dass diese
Regelung für die Kantone einen grossen Mehraufwand mit sich bringen würde und dass
diese entsprechend vorgängig angehört werden sollten. Letzteres Argument fand auch
bei Finanzminister Maurer Anklang. Trotz zahlreicher Wortmeldungen, in denen sich
Kommissionsmitglieder über den Rückweisungsantrag erstaunt zeigten und
argumentierten, dass die offene Frage problemlos im Zweitrat diskutiert werden
könnte, hiess der Ständerat den Antrag Fetz mit 21 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
gut. 59

Nach seiner Rückweisung des Bundesgesetzes über die steuerliche Behandlung
finanzieller Sanktionen an die Kommission in der Frühjahrssession 2019 behandelte der
Ständerat das entsprechende Gesetz in der Wintersession desselben Jahres erneut.
Offen sei nur noch eine – jedoch eine gewichtige – Differenz, betonte
Kommissionssprecher Bischof (cvp, SO). Diesbezüglich habe die Kommissionsmehrheit
entschieden, die zuvor vom Ständerat als unklar kritisierte Klausel zum guten Glauben
zu präzisieren. So wolle die Kommissionsmehrheit Bussen weiterhin in zwei
Ausnahmefällen für abzugsfähig erklären, nämlich wenn der Ordre-public-Vorbehalt
verletzt sei oder wenn das Unternehmen glaubhaft darlegen könne, dass es «alles
Zumutbare unternommen hat, um sich [nach ausländischem Recht] rechtskonform zu
verhalten». Ob dies der Fall gewesen sei, müsse das Unternehmen in einem
Steuerverfahren und, wenn die Steuerbehörde dies bestreite, in einem Nachverfahren
darlegen. Die Beweislast läge somit beim steuerpflichtigen Unternehmen, sie müsse
aber keinen Vollbeweis erbringen; eine Glaubhaftmachung genüge. Eine Minderheit
Hefti (fdp, GL) hielt eine Präzisierung des Begriffs für unnötig und beantragte die
vorherige Formulierung zur Annahme. Kurz vor der Abstimmung zog Thomas Hefti
jedoch seinen Antrag zurück. Die zweite Minderheit Levrat (sp, FR) beantragte, dem
Bundesrat zu folgen und auf eine Abzugsfähigkeit zu verzichten. Letzterem Antrag
pflichtete auch Finanzminister Maurer bei, der auf eine grössere Rechtssicherheit beim
bundesrätlichen Vorschlag und auf mögliche Vollzugsprobleme beim Mehrheitsantrag
hinwies. 
Mit 26 zu 14 Stimmen sprach sich der Ständerat für den Mehrheitsantrag und die neue
Formulierung der Kommission aus. 60
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Die WEKO gab im Frühjahr 2019 bekannt, gegen zwei Zentralschweizer Unternehmen
aus dem Erdgasversorgungsbereich (Energie Wasser Luzern Holding AG EWL und Erdgas
Zentralschweiz AG EGZ)  eine Untersuchung zu eröffnen. In diesem Verfahren will die
Wettbewerbsbehörde prüfen, ob die beiden Gaslieferanten eine marktbeherrschende
Stellung einnahmen und missbräuchlich anderen Gaslieferanten die Durchleitung durch
ihre Erdgasnetze verweigerten. 
Angestossen worden war die Untersuchung von einer Klage der Energiedienstleisterin
Enterprice Partners AG. Das Betreuungsunternehmen importiert im Auftrag
verschiedener Unternehmen günstiges Gas aus dem Ausland und hilft ihnen, dieses Gas
mittels eines Durchleitungsbegehrens durch Schweizer Gasnetze zu ihren Gebäuden
liefern zu lassen. Seit 2012 gilt eine sogenannte Verbändevereinbarung, die solch
selbstständige Zukäufe für Grossverbraucher ermöglicht und als erster Schritt in
Richtung Liberalisierung des Erdgasmarktes Schweiz dient. Im vorliegenden Fall wollte
dies auch ein Immobilienfonds der Grossbank UBS mithilfe der Enterprice Partners AG
für die Beheizung gewisser Liegenschaften tun, wobei EWL und EGZ dieses
Durchleitungsbegehren aber ablehnten und eine Netzzugangsverweigerung
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aussprachen. EGZ und EWL beriefen sich dabei auf das Rohrleitungsgesetz aus den
Sechzigerjahren, welches ihnen faktisch eine Monopolstellung gewähre, so die NZZ. Die
UBS war dadurch gezwungen, das Erdgas über EWL und EGZ zu einem höheren Preis zu
beziehen. Gegen dieses Vorgehen der beiden Erdgasversorger wehrte sich Enterprice
Partners AG mittels einer Klage bei der WEKO im September 2018.
Die WEKO betonte, dass es sich bei diesen zwei Erdgaslieferanten wohl nicht um einen
Einzelfall handle und die Untersuchungen womöglich auf weitere Unternehmen – der
«Bote der Urschweiz» nannte hier die Zahl von sechs weiteren – ausgedehnt werden
könnten. Das Verfahren gelte Medienberichten zufolge als potenzieller Präzedenzfall
und beeinflusse die parallelen Arbeiten zu einem neuen Gasversorgungsgesetz
wesentlich. 61
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